	

	

	



Rechtlicher Hinweis

· Bewahren Sie eine Kopie des Schreibens sowie des Postsendungsbelegs für Ihre Unterlagen auf.
· Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass dieser Inhalt und die zur Verfügung gestellten Unterlagen als allgemeine Rechtsauskunft zu werten sind. Sie ersetzen keine Rechtsberatung im Einzelfall. Die Mobiliar und die Protekta lehnen jegliche Haftung im Zusammenhang mit dem Inhalt dieses Beitrags ab.
Weiterführende rechtliche Informationen und passende Versicherungslösungen:

Mobiliar Rechtsratgeber
Rechtsschutz für Privatpersonen
Prämienrechner für Rechtsschutz

Ein Unternehmen der Mobiliar
[bookmark: Logo001]
[image: ]
Eine Mustervorlage der Protekta Rechtschutzversicherung 
Auf der nächsten Seite finden Sie eine Mustervorlage. Die grau markierten Stellen müssen für Ihren spezifischen Fall angepasst werden. 

Wichtig: Seite 1 dient nur zur Information und muss nicht gedruckt oder verwendet werden. Sie kann einfach gelöscht werden. 

Weitere Fragen zum Thema Konkubinat oder Ehe?
Hier geht’s zum Rechtsratgeber: Konkubinat oder Heirat? Eine Übersicht




KONKUBINATSVERTRAG


Zwischen

[Name Partner 1], geboren am [Geburtsdatum], wohnhaft in [Adresse],

und

[Name Partner 2], geboren am [Geburtsdatum], wohnhaft in [Adresse].


1. Vorbemerkungen
Die Parteien leben seit dem [Datum] in einer Lebensgemeinschaft und möchten diese auf unbestimmte Zeit fortführen. Dieser Vertrag regelt Rechte und Pflichten während der Beziehung sowie bei deren Auflösung. 
Separate Verträge zwischen den Parteien bleiben ausdrücklich vorbehalten und werden von diesem Konkubinatsvertrag nicht berührt.
2. Eigentumsverhältnisse
Jede Partei behält die Vermögenswerte und Gegenstände, die sie in die Beziehung eingebracht hat und verfügt grundsätzlich alleine darüber. Das Einkommen der jeweiligen Partei wird grundsätzlich selbständig verwaltet. 

Gemeinsame Anschaffungen und Einrichtungsgegenstände stehen im Miteigentum und werden bei einer Auflösung des Konkubinats gleichmässig und zweckdienlich aufgeteilt. Bei Auflösung des Konkubinats bestehen keine Ansprüche auf Entschädigung für die Abnützung und Benützung der eingebrachten Gegenstände.
 Neuanschaffungen gehören der Partei, auf deren Namen sie erworben wurden.

Ein Inventar über die vorhandenen Vermögenswerte kann als Anhang erstellt und aktualisiert werden. Dieses bildet integrierenden Bestandteil des vorliegenden Vertrags.
3. Kostenregelung
Die Lebenshaltungskosten (z. B. Miete, Nebenkosten, Lebensmittel) tragen die Parteien zu gleichen Teilen / entsprechend ihren finanziellen Möglichkeiten.

Persönliche Ausgaben (z. B. Kleidung, Krankenkassenprämien) trägt jede Partei selbst. Jede Partei haftet für ihre Schulden und Verbindlichkeiten allein.

Gerät eine der Parteien unverschuldet in eine finanzielle Notlage, verpflichten sich die Parteien zur alleinigen Übernahme der gemeinsamen Kosten für längstens [Zeitdauer].

Ein gemeinsames Konto kann zur Verwaltung gemeinsamer Kosten genutzt werden.
4. Wohnen
Die gemeinsame Wohnung befindet sich in [Adresse].

Der Mietvertrag lautet auf beide Parteien / eine Partei, wobei ein allfälliges Wohnrecht bei Trennung individuell geregelt wird.
5. Kinder
Falls gemeinsame Kinder bestehen, wird deren Unterhalt in einer separaten, durch die zuständige Behörde genehmigten Vereinbarung geregelt.
6. Auflösung des Konkubinats
Jede Partei nimmt bei Auflösung des Konkubinats die Vermögenswerte zurück, die sie eingebracht hat. Gemeinsame Vermögenswerte werden gleichmässig und zweckdienlich geteilt.

Die Wohnsituation wird schriftlich geregelt, und der verbleibende Partner übernimmt ab Auszug die Mietkosten.

Schenkungen oder persönliche Gegenstände werden nicht zurückgefordert.

7. Vollmacht und ärztliche Schweigepflichtsentbindung
Die Parteien erteilen sich gegenseitig die Vollmacht, sämtliche im Rahmen der gemeinsamen Haushaltsführung notwendigen Rechtsgeschäfte im Namen des Konkubinats abzuschliessen. Der Sorgfaltsmassstab richtet sich dabei nach Art. 538 Abs. 1 OR.

Die Parteien entbinden die jeweils behandelnden Ärzte im Fall einer notwendigen ärztlichen Behandlung der behandlungsbedürftigen Partei von deren Schweigepflicht, sofern die behandlungsbedürftige Partei dazu nicht mehr selbst in der Lage ist.
8. Schlussbestimmungen
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.

Gerichtsstand für Streitigkeiten ist der letzte gemeinsame Wohnsitz der Parteien.

Ort und Datum
Unterschriften
[Name Partner 1] [Unterschrift]

[Name Partner 2] [Unterschrift]
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